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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Siegesmund (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Schweine- und Geflügelhaltung in Thüringen

Die Kleine Anfrage 3689 vom 22. Januar 2014 hat folgenden Wortlaut:

Um ein Gesamtbild über die Schweine- und Geflügelhaltung in Thüringen zu erhalten, wird um Beantwor-
tung der folgenden Fragen gebeten.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche
a) nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungspflichtigen Anlagen zur Schweine-

haltung werden derzeit in Thüringen betrieben?
b) Anlagen zur Schweinehaltung sind genehmigt, aber noch nicht in Betrieb gegangen?
c) Anlagen zur Schweinehaltung befinden sich derzeit im laufenden Genehmigungsverfahren und sind 

noch nicht beschieden?

Bitte zu den Fragen a, b und c jeweils mit angeben:
 - Antragsteller/Investor/Betreiber der Anlage,
 - Landkreis,
 - Standort,
 - Antragsdatum und Genehmigungsdatum (soweit vorhanden),
 - Anzahl der Tierplätze,
 - Produktionsrichtung (z. B. Schweinemast, Sauenzucht/-haltung, Ferkelzucht, Jungsauenaufzucht),
 - Haltungsform (z. B. Teilspaltenboden, Vollspaltenboden, Gruppenbuchten, Einstreu, Abferkelboxen, 

Gruppenhaltung),
 - Besatzdichte,
 - Zugang zu Freigelände (wenn ja, möglichst Angabe: wie oft und ob es sich um Weideland handelt),
 - ob eine Zertifizierung nach der EG-Öko-Basisverordnung 834/2007 vorliegt,
 - falls Erkenntnisse zur Erfüllung des Tierschutzlabels in der Eingangsstufe und in der Premiumstufe 

vorliegen,
 - Anzahl der Arbeitsplätze (falls möglich unterteilt in Vollzeit, Teilzeit, geringfügig Beschäftigte).

2. Welche
a) nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungspflichtigen Anlagen zur Geflügel-

haltung werden derzeit in Thüringen betrieben?
b) Anlagen zur Geflügelhaltung sind genehmigt, aber noch nicht in Betrieb gegangen?
c) Anlagen zur Geflügelhaltung befinden sich derzeit im laufenden Genehmigungsverfahren und sind 

noch nicht beschieden?
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Bitte zu den Fragen a, b und c jeweils mit angeben:
 - Antragsteller/Investor/Betreiber der Anlage,
 - Landkreis,
 - Standort,
 - Antragsdatum und Genehmigungsdatum (soweit vorhanden),
 - Anzahl der Tierplätze,
 - Produktionsrichtung (z. B. Legehennen, Masthähnchen, Junghennenaufzucht, Elterntierhaltung, Pu-

tenmast, Gänseaufzucht und -mast),
 - Haltungsform (z. B. Volierenhaltung, eingestreute Bodenhaltung, Bodenhaltung, Freilandhaltung, 

Bodenhaltung teils Freilandhaltung, Kleingruppenhaltung),
 - Besatzdichte,
 - Zugang zu Freigelände (wenn ja, möglichst Angabe: wie oft und ob es sich um Grünauslauf handelt),
 - ob eine Zertifizierung nach der EG-Öko-Basisverordnung 834/2007 vorliegt,
 - falls Erkenntnisse zur Erfüllung des Tierschutzlabels in der Eingangsstufe und in der Premiumstufe 

vorliegen,
 - Anzahl der Arbeitsplätze (falls möglich unterteilt in Vollzeit, Teilzeit, geringfügig Beschäftigte).

Das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz hat die Kleine 
Anfrage namens der Lan desre gierung mit Schreiben vom 14. April 2014 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
In Thüringen werden derzeit 135 nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Anlagen 
zum Halten oder zur Aufzucht von Schweinen betrieben. Drei weitere Anlagen sind genehmigt, jedoch noch 
nicht in Betrieb. Des Weiteren befindet sich eine Anlage im Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz.
Die weiteren Daten zu den Tierhaltungsanlagen sind in der Anlage 1 aufgelistet. Sie stellen den derzeiti-
gen aktuellen Anlagenbestand in Thüringen dar. Die Daten wurden mit Hilfe des Länderinformationssys-
tems Anlagen (LIS-A) und der zuständigen immissionsschutzrechtlichen Überwachungs- und Genehmi-
gungsbehörden ermittelt.

Die Produktionsrichtung entspricht der Anlagennummer im Anhang 1 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen - 4. BImSchV. Eine entsprechende Beschreibung für die betreffenden Schweine- und 
Geflügelanlagen ist in der Anlage 2 enthalten.

Bei den in Anlage 1 aufgelisteten Tierplätzen handelt es sich um die jeweils zugelassenen maximalen Ka-
pazitäten, die nicht in jedem Fall ausgeschöpft werden müssen. Ist das Datum der Inbetriebnahme ledig-
lich mit "x" gekennzeichnet, war den Behörden das konkrete Datum nicht bekannt.

Die Besatzdichte beschreibt die Zahl der Tiere bzw. deren Masse in Kilogramm je Quadratmeter. Diese Dich-
te wird durch die Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tieri-
scher Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung - TierSchNutztV) 
geregelt. Die gesetzlichen Mindestanforderungen müssen alle tierhaltenden Betriebe einhalten, da sie sonst 
keine Zulassung im Genehmigungsverfahren erhalten.

Tierschutzlabels werden durch privatwirtschaftliche Initiativen vergeben. Eine Erfassung durch die Behör-
den erfolgt nicht.

Zur Anzahl der Arbeitsplätze in den einzelnen Produktionsrichtungen liegen der Agrarverwaltung keine de-
taillierten Angaben vor. Die Anzahl der Arbeitskräfte bzw. der produktive Arbeitszeitbedarf ergibt sich aus 
der jeweiligen technologischen Verfahrenslösung. Sie ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl. Der pro-
duktive Arbeitszeitbedarf ergibt sich aus der zu entlohnenden Arbeitszeit für die tägliche Tierbetreuung ein-
schließlich erforderlicher Sonderarbeiten.
Im Jahr 2010 waren in Thüringen rund 24.100 Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben tätig. Mit 
4.794 Personen ist etwa ein Viertel der Arbeitskräfte als Betriebsinhaber oder Familienangehöriger in Ein-
zelunternehmen beschäftigt. Juristische Personen besitzen aufgrund ihrer Rechtsform keine Familienar-
beitskräfte. Sämtliche Beschäftigte in Personengesellschaften werden vom Thüringer Landesamt für Sta-
tistik ebenfalls nicht zu den Familienarbeitskräften gezählt. Von den 19.335 im Anstellungsverhältnis tätigen 
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Personen sind 26 Prozent nicht ständig beschäftigt. Familienarbeitskräfte zählen grundsätzlich zu den stän-
dig Beschäftigten. Die landwirtschaftlichen Betriebe Thüringens (einschl. Gartenbau) verfügen über eine Ar-
beitskapazität von 16.947 Arbeitskräfteeinheiten (AKE) und somit im Mittel über 2,2 AKE/100 Hektar landwirt-
schaftliche Fläche. Der Arbeitskräftebesatz je 100 Hektar landwirtschaftliche Fläche ist in Genossenschaften 
und Kapitalgesellschaften etwas höher als in Haupterwerbsbetrieben.

Zu 2.:
In Thüringen werden derzeit 51 nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Anlagen 
zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel betrieben. Drei weitere Anlagen sind genehmigt, jedoch noch 
nicht in Betrieb. Des Weiteren befindet sich eine Anlage im Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz. Die weiteren Daten zu den Tierhaltungsanlagen sind in der Anlage 1 aufgelistet.

Zu den Kennzahlen hinsichtlich der Produktionsrichtung, Tierplätze, Besatzdichte und Arbeitsplätze verwei-
se ich auf die Antworten zu den Fragen 1 a, b und c.

Reinholz
Minister

Anlagen*) 

*) Hinweis:
 Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlagen erhielten jeweils die Fraktionen und die 

Landtagsbibliothek. Des Weiteren können sie im Abgeordneteninformationssystem unter der oben genannten Druck-
sachennummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.

http://

























































	_GoBack

